
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

• xtended cooperation führt die Abwicklung der Präsentation im Internet im Namen und auf Rechnung 
des Auftraggebers durch und sichert die Diskretion der Daten zu. Ein Auftrag kommt nur durch 
schriftlich erfolgte Bestätigung mit xtended cooperation zustande. Dies gilt ebenso für Änderungen oder 
Ergänzungen.  

• Der Auftraggeber verpflichtet sich die notwendigen Unterlagen, die zur Erstellung der Präsentation 
erforderlich sind, projektbezogen nach Auftragsbestätigung an xtended cooperation zu übergeben.  

• Nach Auftragsunterzeichnung verpflichtet sich der Auftraggeber eine Abschlagszahlung von 30% an 
xtended cooperation zu leisten.  

• Nach der Veröffentlichung der Seiten des Auftraggebers im Internet ist dieser verpflichtet, eventuelle 
Mängel innerhalb von 7 Arbeitstagen xtended cooperation mitzuteilen. Der Tag der Veröffentlichung 
wird dem Auftraggeber nach Fertigstellung umgehend mitgeteilt. Es erfolgt nun nach Abschluss die 
Restzahlung  des Projektes.  

• xtended cooperation ist nicht verpflichtet, die Internet-Seiten des Auftraggebers zu prüfen. Falls ein 
Verstoß gegen gesetzliche Verbote oder die guten Sitten vorliegt, behält sich xtended cooperation vor, 
Ihre Werbung im Internet nicht zu präsentieren. Bei Zuwiderhandlung haftet der Auftraggeber für den 
entstandenen Schaden.  

• Der Auftraggeber trägt die volle Verantwortung und Haftung für den Inhalt seines Auftrages und stellt 
den Auftragnehmer von allen wettbewerbs- und urheberrechtlichen sowie sonstigen Ansprüchen Dritter 
frei.  

• Alle Preise verstehen sich, sofern nicht anders ausgewiesen, zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.  
• Alle Rechnungen sind innerhalb von 14 Werktagen ohne Skonto oder sonstige Abzüge zur Zahlung 

fällig, sofern auf der Rechnung nichts anderes ausgewiesen ist.  
• Bei Nichtbegleichung von Rechnungen oder Zahlungsverzug, die über das Zahlungsziel fällig sind, 

können wir die Homepage bis zur Rechnungsbegleichung vom Netz nehmen.  
• xtended cooperation ist berechtigt bei Zahlungsverzug des Auftraggebers oder Stundung Ihnen 

Verzugszinsen, laut geltendem Recht, in Rechnung zu stellen.  
• Kündigungszeiten von Serviceverträgen  

Kündigung von Serviceverträgen, ist für beide Seiten unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen zum 
Quartalsende zulässig.  

• Der laufende Auftrag kann bei Zahlungsverzug des Auftraggebenden außerordentlich gekündigt 
werden. In diesem Fall ist xtended cooperation berechtigt, vom Auftraggeber die auf die verbleibende 
Mindestlaufzeit entfallenen Nutzungsentgelte als Schadensersatz zu verlangen.  

• Hinweis zum Datenschutz 
o Personenbezogene Daten 

 
Soweit die Möglichkeit zur Eingabe personenbezogener Daten besteht, werden diese 
vertraulich und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften behandelt. 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben und genutzt, soweit es für die inhaltliche 
Ausgestaltung oder Abwicklung des jeweiligen Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Der 
Nutzer kann jederzeit Auskunft über die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten 
verlangen. Ferner kann er die Löschung der von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten 
verlangen, sofern das Vertragsverhältniss vollständig abgewickelt ist und die Aufbewahrung 
der Daten nicht vorschrieben ist. 

o Nicht personenbezogene Daten 
 
Bei jedem Seitenzugriff werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Log-Datei 
gespeichert. Diese Daten sind nicht personenbezogen; wir können somit nicht nachvollziehen, 
welcher Nutzer welche Daten abgerufen hat. Im einzelnen wird über jeden Abruf folgender 
Datensatz gespeichert:  

- der Name der aufgerufenen Dateien, 
- das Datum und die Uhrzeit des Abrufs,  
- die übertragene Datenmenge,  
- der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),  
- die Seite, von der aus die Datei angefordert wurde  
- eine Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers.  



o In Verbindung mit Ihrem Zugriff erhalten wir Nutzungsdaten, die für statistische Zwecke 
gespeichert werden und möglicherweise anhand der IP-Adresse eine Identifizierung zulassen. 
Es findet keine personenbezogene Verwertung statt.  

• Haftungsbeschränkung 
Unsere vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht 
oder die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung 
unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.  

• Salvatorische Klausel  
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine 
andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die 
Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre. 

• Gerichtsstandsvereinbarung 
Unsere vorvertragliche, vertragliche und außervertragliche Haftung ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht 
oder die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung 
unserer Erfüllungsgehilfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. Ist 
der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand unser Geschäftssitz für alle 
Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben, vereinbart. Gleiches gilt gegenüber 
Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland haben oder Personen, die nach 
Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland 
verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist.  
 
Als Gerichtsort gelten Wolgast / Mecklenburg-Vorpommern.  

 


